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spräche heißt — „freigestellt“ bzw. „ihm wurde angeraten“, 
sich außerhalb des Betriebes nach einer anderen Tätigkeit 
umzusehen, die seinen Fähigkeiten besser entspricht. Aus 
alledem wird deutlich, daß das wirkliche Interesse an der 
Auflösung des Arbeitsvertrags beim Betrieb lag und somit 
unabhängig vom konkreten Anlaß die Initiative zum Ab
schluß des Aufhebungsvertrags d. S. von § 51 Abs. 2 AGB vom 
Betrieb ausging.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Betrieb berechtigter
weise Anlaß hatte, die Auflösung des Arbeitsrechtsverhältnis- 
ses anzustreben. In jedem Fall hatte er unter den gegebenen 
Umständen durch das vorherige Angebot eines Änderungs
vertrags oder, wenn das nicht möglich war, eines Überlei
tungsvertrage über eine zumutbare andere Arbeit dafür zu 
sorgen, daß der Kläger ohne Unterbrechung am Anbeitspro- 

, zeß tedlnehmen kann. Das hat der Betrieb jedoch unterlassen 
und damit den Anforderungen zur Sicherung der rationellen 
Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens zuwiderge
handelt.

Aus den angeführten Gründen war das Urteil des Stadt
bezirksgerichts wegen Verletzung des § 51 Abs. 2 AGB aufzu
heben und der Aufhebungsvertrag vom 7. Januar 1983 für 
rechtsunwirksam zu erklären.

Wegen des vom Kläger im Berufungsverfahren geltend ge
machten Anspruchs auf entgangenen Verdienst war die Sa
che gemäß § 156 Abs. 1 ZPO an das Stadtbezirksgericht zu
rückzuverweisen, da eine Beweisaufnahme erforderlich wird, 
ihre Durchführung vor dem Senat jedoch nicht zweckmäßig 
ist.

§24 Abs. 2 KKO; §§ 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Ziff. 5, 30 Abs. 1, 147 
Abs. 3 ZPO.
In Arbeitsrechtssachen kann der Antragsteller auch noch in 
dem durch Einspruch und Berufung eingeleiteten Verfahren 
vor dem staatlichen Gericht seinen vor der Konfliktkommis
sion gestellten Antrag bis zum Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung wirksam zurücknehmen. § 24 Abs. 1 KKO steht 
dem nicht entgegen.
BG Erfurt, Beschluß vom 21. Mai 1984 — BAB 20/84.

Die Verklagte hat vor der Konfliktkommission beantragt, die 
Klägerin zum Schadenersatz zu verpflichten. Die Konflikt
kommission hat dem Antrag der Verklagten teilweise ent
sprochen.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin Einspruch ein
gelegt, der vom Kreisgericht abgewiesen wurde. In dem durch 
die Klägerin eingeleiteten Berufungsverfahren hat die Ver
klagte den vor der Konfliktkommission gestellten Antrag zu
rückgenommen.

Die Klägerin stimmte der Rücknahme des Antrags zu. Sie 
bezweifelte jedoch die Rechtswirksamkeit dieser Maßnahme 
und hat weiter beantragt, der Verklagten die außergericht
lichen Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Aus der Begründung:
Die Rücknahme des Antrags ist rechtswirksam. § 24 Abs. 1 
KKO räumt dem Antragsteller das Recht ein, seinen Antrag 
bis zum Schluß der 'Beratung zurückzunehmen. Diese Bestim
mung regelt ausschließlich die Arbeitsweise der gesellschaft
lichen Gerichte. Für deren Entscheidungen gilt, daß sie mit 
der Beschlußfassung noch nicht rechtskräftig sind. Wird ge
gen den Beschluß einer Konfliktkommission in Arbeits
rechtssachen Einspruch eingelegt, so steht dieser einer Klage 
gleich (§§ 8, 10 Abs. 1 Ziff. 5 ZPO). Damit gelten nunmehr 
auch die Bestimmungen der ZPO für den vor dem gesell
schaftlichen Gericht gestellten Antrag, da nicht nur über die 
Aufhebung des Beschlusses der Konfliktkommission, sondern 
zugleich über den materiellrechtlichen Anspruch zu entschei
den ist. Es würde dem Dispositionsprinzip der Prozeßpar
teien widersprechen, wollte man dem Antragsteller verweh
ren, auf die Rechtsverfolgung zu verzichten.

Die Rücknahme des vor der Konfliktkommission gestell
ten Antrags ist in einem gemäß § 10 Abs. 1 Ziff. 5 ZPO ein
geleiteten Verfahren vor dem staatlichen Gericht nach §§ 30 
Abs. 1, 147 Abs. 3 ZPO möglich. Dem steht auch § 24 Abs. 1 
KKO nicht entgegen.

Der Beschluß der Konfliktkommission sowie das Urteil 
des Kreisgerichts, mit dem dieser Beschluß bestätigt wurde, 
werden durch die wirksame Rücknahme des Antrags gegen
standslos.

Unter Berücksichtigung dieser Sach- und Rechtslage hatte 
der Senat gemäß § 173 Abs. 1 Satz 2 ZPO über die Kosten 
des Verfahrens durch Beschluß zu entscheiden. Nach § 174 
Abs. 4 Satz 2, 175 Abs. 1 ZPO waren die außergerichtlichen 
Kosten des Verfahrens dem Betrieb aufzuerlegen.

Familienrecht 1

§ 24 FGB.
1. Hat das Gericht bei der Entscheidung über den Sinnver
lust der Ehe das Vorliegen einer unzumutbaren Härte zu 
prüfen, sind Feststellungen darüber zu treffen, ob die Aus
wirkungen der Ehescheidung das Maß der Schwierigkeiten 
übersteigen würden, die jede Ehescheidung mit sich bringt. 
Dazu ist die derzeitige Lage mit der zu vergleichen, die im 
Falle einer etwaigen Ehescheidung eintreten könnte.
2. Aus der gemeinsamen Erfüllung der mit einer Ehe ver
bundenen Aufgaben in einer langjährigen Gemeinschaft kön
nen, sofern damit nicht ein besonders hohes Maß an Bela
stungen und Schwierigkeiten allein für einen Ehegatten 
verbunden war, keine Schlußfolgerungen auf eine unzumut
bare Härte für den Fall der Ehescheidung gezogen werden.
3. Unter materiellen Gesichtspunkten ist eine unzumutbare 
Härte durch die Ehescheidung dann nicht gegeben, wenn die 
angemessenen materiellen Interessen eines unterhaltsbedürf
tigen Ehegatten durch die Regelung der Unterhaltsbeziehun
gen gewahrt werden können.
OG, Urteil vom 3. April 1984 - 3 OFK 4/84.

Die Prozeßparteien haben im Jahre 1951 die Ehe geschlossen. 
Aus der Ehe sind drei inzwischen volljährige Kinder hervor
gegangen.

Im Januar 1981 erhob der Kläger, der sich einer anderen 
Frau zugewandt hatte, eine Klage auf Ehescheidung, die er 
wieder zurücknahm. Im Juni 1981 klagte er erneut auf Ehe
scheidung. Das Kreisgericht hat der Klage stattgegeben. Auf 
die Berufung der Verklagten wurde das Urteil des Kreisge
richts aufgehoben und die Klage abgewiesen. Eine weitere im 
September 1982 erhobene Klage nahm der Kläger vor der 
ersten Verhandlung mit der Begründung zurück, daß er auf 
Grund der Stellungnahme der Verklagten eine Ehescheidung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt für sinnlos halte.

Im Juni 1983 hat der Kläger erneut auf Ehescheidung ge
klagt und vorgetragen, daß er nach der Klageabweisung durch 
das Bezirksgericht nicht wieder zu seiner Ehefrau zurückge- 
kehrt sei. Er lebe seit November 1980 bei Frau E. und sei 
nicht bereit, diese Beziehungen abzubrechen. Nach Scheidung 
seiner Ehe werde er diese Frau heiraten.

Die Verklagte hat die Abweisung der Klage beantragt, 
weil die Scheidung der langjährigen Ehe für sie eine unzu
mutbare Härte bedeute. Der Kläger lebe erst ca. drei Jahre 
mit der anderen Frau zusammen. Es sei deshalb möglich, daß 
er zu ihr zurückfinde. Sie sei bereit, ihm zu verzeihen.

Das Kreisgericht hat die Ehe der Prozeßparteien geschieden 
und ausgeführt: Die vom Bezirksgericht im Vorprozeß ge
äußerte Erwartung, daß der Kläger zu seiner Familie zurück- 
kehren werde, habe sich nicht erfüllt. Seit der Trennung der 
Prozeßparteien bestünden zwischen ihnen keine Verbindun
gen. Der Kläger habe sich kategorisch ablehnend verhalten, 
und auch die Verklagte habe keinen ernsthaften Versuch 
unternommen, die Trennung zu überwinden. Die Bindungen 
zwischen dem Kläger und der Zeugin E. seien inzwischen so 
fest, daß die Fortsetzung der Ehe nicht mehr erwartet wer
den könne.

Das Kreisgericht verurteilte den Kläger, an die Verklagte, 
die eine monatliche Invalidenrente von 330 M erhält, unbe
fristet einen monatlichen Unterhaltsbetrag in Höhe von 100 M 
zu zahlen. Dieser Entscheidung legte es ein anrechnungsfähi
ges Nettoeinkommen des Klägers von 1 026 M zugrunde.

Auf die Berufung der Verklagten hob das Bezirksgericht 
das Urteil des Kreisgerichts auf und wies die Klage ab.

Gegen das Urteil des Bezirksgerichts richtet sich der Kas
sationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, der Er
folg hatte.


